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Bilanzielle Beurteilung  
von Reverse-Factoring-Transaktionen
Auswirkung auf die rechtliche Gestaltungspraxis

Die Forderungen – zum Beispiel von 
 Ratingagenturen oder der Europä
ischen Wertpapier und Marktauf
sichtsbehörde – nach transparenter 
Abbildung von ReverseFactoring
Transaktionen im Jahresabschluss des 
Schuldners (auch Kunde genannt) neh
men in letzter Zeit zu. Insofern ver
wunderte es nicht, dass im Jahr 2020 
eine Ratingagentur auf das IFRS Inter
pretations Committee (IFRS IC) zu ging 
und um eine Klarstellung der Anforde
rungen nach Interna tional Financial Re
porting Standards (IFRS) in Bezug auf 
ReverseFactoringTransaktionen ge
beten hat.

Die daraufhin durch das IFRS IC im In
ternational Financial Reporting Inter
pretations Committee (IFRIC) Update 
veröffentlichte Agendaentscheidung 
„Supply Chain Financing Arrangements 
– Reverse  Factoring“ aus Dezember 
2020 stellte klar, dass die allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen der 
IFRS eine angemessene Grundlage 
sind, finan zielle Verbindlichkeiten, die 
Teil von ReverseFactoringTransaktio
nen sind, sowie die damit verbundenen 
Zahlungsströme sachgerecht darzustel
len und die notwendigen Anhanganga
ben festzulegen.1) Das International Ac
counting Standards Board (IASB) stellt 

in seinem Standardentwurf ED/2021/10 
„Supplier Finance Arrangements – Pro
posed amendments to IAS 7 and IFRS 7“ 
fest, dass es Abschlussadressaten bis
lang nicht ohne Weiteres möglich ist, in 
(Konzern)Abschlüssen die Auswirkun
gen von ReverseFactoring beziehungs
weise SupplyChainFinance (SCF)
Transaktionen klar zu erkennen, was die 
Vergleichbarkeit von (Konzern)Ab
schlüssen einschränkt. Es hat deshalb 
angabebezogene Änderungen nach 
IAS 7 und IFRS 7 vorgeschlagen, ohne 
jedoch den Begriff „Supplier Finance 
Agreements“ näher zu definieren.2) 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) nahm die IFRS IC Agendaent
scheidung zum Anlass, sich in seiner 
Modulverlautbarung „IAS 1 – M1“ 
(IDW RS HFA 50) vom 26. Oktober 
2021 ebenfalls mit bilanziellen Zweifels
fragen im Zusammenhang mit Reverse
FactoringTransaktionen zu befassen.3) 
Die Ausführungen des IDW RS HFA 48 
sind teilweise nicht mehr mit der IFRS 
IC Agendaentscheidung vereinbar. In

Die transparente Abbildung von Reverse-Factoring-Transaktionen im Jahres-
abschluss des Forderungsschuldners gewinnt an Bedeutung. Daraus resul-
tierten das Update der Agendaentscheidung „Supply Chain Financing Arran-
gements – Reverse Factoring“ des IFRS IC sowie die Modulverlautbarung 
„IAS 1 – M1“ vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Die Autoren befassen sich 
intensiv mit der Thematik. Dabei gehen sie auf die Vertragsstruktur, die bi-
lanzielle Darstellung, den Transaktionsabschluss sowie die zivilrechtliche Ge-
staltung von Reverse-Factoring-Verträgen ein.   (Red.)
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sofern ersetzt die IFRSModulverlaut
barung des IDW (IDW RS HFA 50) die 
entsprechenden Ausführungen des 
IDW RS HFA 48 zu bilanziellen Frage
stellungen zur Behandlung von Rever
seFactoringTransaktionen. Auch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) hat die Darstel
lung des Reverse Factorings in Kon
zernabschlüssen des Kalenderjahres 
2021 zum Prüfungsschwerpunkt ihrer 
diesjährigen Prüfung gemacht.4) Schon 
um die Marktgängigkeit ihrer entspre
chenden Produkte auch unter Geltung 
des Moduls M1 zu IAS 1 zu gewährleis
ten, ist Banken und Finanzdienstleistern 
eine Prüfung ihrer SCFProdukte auf 
Konformität mit den bilanziellen Vor
gaben (und gegebenenfalls die Vornah
me entsprechender vertraglicher An
passungen) zu empfehlen. 

Des Weiteren erscheint es im Einzelfall 
nicht ausgeschlossen, dass die BaFin 
im Rahmen ihrer Bilanzkontrolle erkann
te Lücken eines ReverseFactoringPro
duktes zum Anlass von Maßnahmen 
nach § 44 Kreditwesengesetz (KWG) 
nehmen könnte. Etwa wenn die Forde
rungen des Factors gegen den Forde
rungsschuldner als Forderungen aus 
Darlehen einzuordnen sein sollten; die 
Befugnis zur Erbringung der Finanz
dienstleistung Factoring schließt das 
Kreditgeschäft nicht ein.

Einsatzbereiche und  
Vertragsstruktur

Reverse Factoring, also „umgekehrtes 
Factoring“, erfreut sich als Einkaufs
finanzierung großer Beliebtheit insbe
sondere beim größeren Mittelstand und 
börsennotierten Gesellschaften. Trotz 
der Coronapandemie blieb das Reverse
FactoringVolumen auch im Jahr 2021 
stabil.5) ReverseFactoringTransaktio
nen (siehe Abbildung) ermöglichen dem 
einkaufenden Unternehmen die Nut
zung längerer Zahlungsziele und ge
währleisten durch Liquiditätszuflüsse 
bei den Zulieferern Stabilität in der Lie
ferkette. Zudem bietet Reverse Facto
ring die Möglichkeit, die sogenannten 
ESGKriterien in der Lieferkette durch
zusetzen, beispielsweise indem der Zu
gang nur solchen Zulieferern eröffnet 

wird, die insoweit bestimmten Vorgaben 
des einkaufenden Unternehmens ein
halten, oder indem etwa die Höhe der 
vom Zulieferer an den Forderungskäufer 
zu entrichtenden Gebühren/ Zinsen an 
die Einhaltung eines vereinbarten ESG
Ratings geknüpft wird. Als Forderungs
käufer fungiert entweder eine Bank oder 
ein Finanzdienstleistungsinstitut, das 
Factoring gemäß § 1 Absatz 1a Satz 2 
Nummer 9 KWG anbietet. 

Folgende Vertragsgestaltungen sind da
bei marktüblich:6) Der Forderungs
verkäufer schließt in aller Regel jeweils 
getrennte Verträge mit Forderungsver
käufer und Forderungsschuldner; selte
ner sind dreiseitige Vereinbarungen. Die 
Vereinbarungen mit dem Forderungsver
käufer entsprechen dabei in aller  Regel 
den Bestimmungen eines in der Absatz
finanzierung eingesetzten Factoring
Rahmenvertrages einschließlich der 
 Veritätshaftung des Forderungsverkäu
fers; obschon der Forderungskäufer 
beim  Reverse Factoring seine Risiko
bewertung im Wesentlichen anhand von 
Zahlungsgarantien/Einwendungsverzich
ten/Schuld anerkenntnissen des Forde
rungsschuldners vornimmt. Mit dem 
 Forderungsschuldner trifft der Forde
rungskäufer ebenfalls eine Rahmenver
einbarung, deren wesentlicher Inhalt 
 darin besteht, einschränkungslose Zah
lungen des For derungsschuldners auf 
angekaufte Forderungen selbst bei Ein
reden oder Gegenrechten zu gewährleis
ten. Übliche Gestaltungsmittel sind – ne
ben abstrakten Schuldanerkenntnissen 
und verschuldensunabhängigen Garan
tien – deklaratorische Schuldanerkennt
nisse oder Einwendungsverzichte. 

Des Weiteren kann – abhängig vom kon
kreten Modell und mit Blick auf die ein
gesetzte FactoringSoftware – ebenfalls 
geregelt werden, dass der Forderungs
schuldner die gegen sich  gerichteten 
Forderungen der Forderungsverkäufer 
in deren Vollmacht – deren Erteilung er
gänzend der FactoringRahmenvertrag 
regelt – dem Forderungskäufer andient. 
Als Vorteil eines solchen Modells gilt, 
dass der Forderungsschuldner vor An
dienung seinerseits prüfen kann, ob die 
betreffende Forderung frei von Einwen
dungen ist und so die Kontrolle über das 
Risiko einer trotz Einwendungen beste

henden Zahlungspflicht gegenüber 
dem Forderungskäufer behält. Regelun
gen zu (verlängerten) Zahlungszielen 
werden sehr häufig unmittelbar 
 zwischen Forderungsverkäufer und 
schuldner im Rahmen ihrer Lieferbe
ziehung vereinbart. 

Nachträglich eingeräumte Zahlungsziel
verlängerungen durch den Forderungs
käufer sind demgegenüber eher selten. 
Solche Gestaltungen finden sich eher 
in ConfirmingModellen, die eher ei
nem Zahlungsdiensterahmenvertrag 
zwischen Bank und Forderungsschuld
ner mit aufgesetztem Factoring ba
sierend auf knapp gehaltenen Einzel
kaufverträgen zwischen Bank und 
Forderungsverkäufer entsprechen. Zu
nehmend werden ReverseFactoring
Transaktionen auch über Plattform
modelle abgewickelt, bei denen der 
Plattformbetreiber als Mittler zwischen 
den Beteiligten fungiert und uneinge
schränkte Zahlungspflichten des Forde
rungsschuldners oftmals über dessen 
Garantien in den Plattformverträgen 
 sichergestellt werden.

Bilanzielle Darstellung

Für Kunden spielen die Optimierung des 
Working Capitals, die Liquiditätssteue
rung und die Anbindung der Lieferanten 
bei ReverseFactoring oder SCFTrans
aktionen häufig eine zentrale Rolle. Auch 
für Lieferanten stellen derartige Pro
gramme grundsätzlich einen Vorteil dar, 
da sie eine Finanzierungsmöglichkeit auf 
dem möglicherweise besseren Credit
Standing des Kunden ermöglichen.7) Ver
einbarungen, wie zum Beispiel die Ver
längerung von Zahlungszielen, können 
auch eine Finanzierungsform für den 
Kunden darstellen.8) Die Transparenz hin
sichtlich der Darstellungen derartiger 
Transaktionen, die in der Regel sehr in
dividuell ausgestaltet werden, und die 
damit einhergehende geringe Vergleich
barkeit von IFRSKonzernabschlüssen, 
ist dabei bislang jedoch begrenzt.9)

Aufgrund der Vielzahl der ReverseFac
toring beziehungsweise SCFModelle 
mit einem grundsätzlich hohen Indivi
dualisierungsgrad ist es notwendig, die
se Vereinbarungen sowohl rechtlich als 
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auch nach ihrem ökonomischen Gehalt 
zu würdigen, um eine bilanzielle Abbil
dung sachgerecht vornehmen zu kön
nen.10) Auf Ebene des Kunden ist dem
nach eine Beurteilung durchzuführen, 
ob es zu einer Änderung ursprünglich 
vereinbarter Zahlungsströme durch 
eine solche Transaktion kommt, und ob 
dies zu einer Änderung des Ausweises 
der bislang als Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen in der Bi
lanz führt. Dies schließt insbesondere 
auch die Darstellung der Zahlungsströ
me in der Kapitalflussrechnung und im 
Konzernanhang ein.11)

Von der Intention des IFRS IC kom
mend wird deutlich, dass sich der Fo
kus methodologisch von einer reinen 
DerecognitionPrüfung nach IFRS 9 und 
den aufeinander aufbauenden Prü
fungsschritten in dem Dreistufenmodell 
des IDW RS HFA 48 zu einer Aus weis 
und Klassifizierungsthematik nach 
IAS 1 gewandelt hat.12) Die ursprüng
lichen Fragestellungen des Dreistufen
modells aus dem IDW RS HFA 48 ha
ben dabei grundsätzlich zwar weiterhin 
Beachtung zu finden, sind aber in eine 
übergreifende Gesamtwürdigung unter 
Überprüfung aller Modifikationen im 
Rahmen einer ReverseFactoring oder 
SCFTransaktion einzubeziehen. 

Behandlung im Abschluss  
des Kunden

Aus Sicht des Kunden stellt sich die Fra
ge, ob der ursprüngliche Ausweis als 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen durch den Abschluss einer 
ReverseFactoringTransaktion insbe
sondere aufgrund möglicherweise vor
genommener Modifikationen weiterhin 
sachgerecht ist, ob eine Ausweisände
rung zu erfolgen hat oder ob gar die ur
sprüngliche Verbindlichkeit aus Liefe
rungen und Leistungen auszubuchen 
und eine neue (sonstige) finanzielle Ver
bindlichkeit einzubuchen ist.13)

Die Beantwortung der Ausweisfrage 
bei Vorliegen einer ReverseFactoring
Transaktion basiert auf den Regelungen 
des IAS 1 „Darstellung des Abschlus
ses“. Ein bilanzierendes Unternehmen 
muss nach IAS 1.54 Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen ge
trennt von anderen finanziellen Verbind
lichkeiten in einem separaten Posten in 
der Bilanz ausweisen, da sich Verbind
lichkeiten aus Lieferungen und Leistun
gen von ihrer Art oder Funktion von an
deren finanziellen Verbindlichkeiten 
hinreichend unterscheiden.14) Sofern es 
für das Verständnis der Vermögens und 
Vermögenlage des bilanzierenden Un
ternehmens erforderlich ist, kann es 
nach IAS 1.55 geboten sein, einen zu
sätzlichen oder separaten Bilanzposten 
auszuweisen oder einen Bilanzposten zu 
disaggregieren. Bilanzposten unter
schiedlicher Art oder Funktion sind nach 
IAS 1.29 insbesondere dann  separat dar
zustellen, wenn sie nicht  unwesentlich 
sind. Der Umfang eines Bilanzpostens 
kann nach IAS 1.57 ebenfalls einen ge
sonderten Ausweis erfordern.15)

Abhängig von der Betrachtung des 
 Einzelfalls gibt es demnach drei Mög
lichkeiten für den Ausweis von Ver
bindlichkeiten, die Gegenstand einer 
ReverseFactoringTransaktion sind:

� Innerhalb des Bilanzpostens „Verbind
lichkeiten aus Lieferungen und Leis
tungen und sonstige Verbindlichkei
ten“ (IAS 1.54(k)),

� innerhalb des Bilanzpostens „finanzi
elle Verbindlichkeiten“ (IAS 1.54(m))  
oder

� als separater Posten und damit ge
trennt von anderen Bilanzposten.

In den ersten beiden Fällen kann auch 
ein DavonVermerk sachgerecht sein, 
auch wenn ein solcher in internationa
len Diskussionen häufig nicht üblich 
ist.16)

Maßgeblich für die Klärung der Aus
weisfrage sind nach Auffassung des 
IFRS IC die relevanten Charakteristika 
einer Verbindlichkeit aus Lieferungen 
und Leistungen.17) Eine finanzielle Ver
bindlichkeit ist als Verbindlichkeit aus 
Lieferungen und Leistungen auszuwei
sen, wenn folgende Merkmale kumula
tiv erfüllt sind:18)

� Sie stellt eine Verbindlichkeit zur Be
zahlung von Waren oder Dienstleis
tungen dar,

� wird vom Lieferanten in Rechnung ge
stellt oder ist mit dem Lieferanten for
mell vereinbart und

� ist Teil des im normalen Geschäftszy
klus des Unternehmens genutzten 
Working Capital.

Eine eindeutige Definition des Working 
Capital, als wesentliches Element zur 
Bestimmung des Charakters der betrof
fenen Verbindlichkeiten, liefern die IFRS 
zwar nicht. Als Anhaltspunkt definiert 

FLFFACTORING
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LEASING
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Lieferung von 
Waren/Dienst-
leistungen

Vereinbarung (inklusive 
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anerkenntnis

Forderungsabtretung
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Schematische Darstellung zur Gestaltung einer  
Reverse-Factoring-/SCF-Transaktion
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der IAS 1.68 jedoch den Operating Cyc
le.19) Das (Net)Working Capital kann all
gemein als Nettogröße aus kurzfristi
gen Vermögenswerten und kurzfristigen 
Verbindlichkeiten betrachtet werden. 
Diese verhältnismäßig weitgefasste Be
trachtungsweise ist auch dem IAS 1.62 
zu entnehmen, der den Abschluss
adressaten durch die Unterscheidung 
in lang und kurzfristige Posten ermög
lichen soll, eine Unterscheidung zwi
schen Nettovermögenswerten, die sich 
als kurzfristiges Nettobetriebskapital 
und denjenigen, die langfristig dem Un
ternehmen dienen, vorzunehmen. 

Die Unterscheidung in kurz und lang
fristige Bilanzposten hängt dabei vom 
Geschäftszyklus eines Unternehmens 
ab, wobei hier grundsätzlich von zwölf 
Monaten ausgegangen wird, falls die
ser nicht eindeutig identifizierbar ist. 
Langfristige finanzielle Verbindlich
keiten  werden damit eindeutig vom 
Working Capital abgegrenzt (IAS 1.71). 
Das Management des Unternehmens 
(Kunde) muss grundsätzlich einen 
Nachweis dafür erbringen, dass betrof
fene Verbindlichkeiten Teil des Wor
kingCapitalManagements sind. Es 
handelt sich hierbei um eine Ermes
sensentscheidung des Managements, 
die grundsätzlich an gabepflichtig ist 
(IAS 1.122).20)

Eine weitere Fragestellung, die für den 
Ausweis der Verbindlichkeiten von Be
deutung ist, ist die Beurteilung, ob die 
ursprünglichen finanziellen Verbindlich
keiten aus Lieferungen und Leistungen 
nach den allgemeinen Derecognition
Regeln des IFRS 9 auszubuchen sind. 
Zu einer Ausbuchung kommt es regel
mäßig dann, wenn eine finanzielle Ver
bindlichkeit rechtlich erloschen ist (IFRS 
9.3.3.1 in Verbindung mit IFRS 9.B3.3.1) 
oder die Verbindlichkeit substanziell 
qualitativ und/oder quantitativ modifi
ziert wird (IFRS 9.3.3.2). Ein reiner 
Gläubigerwechsel ist kein Grund für die 
Ausbuchung einer (finanziellen) Ver
bindlichkeit (IFRS 9.B3.3.3).21)

Sollte es durch Vereinbarungen inner
halb einer ReverseFactoringTransakti
on zu einer Ausbuchung kommen und 
rechtlich eine neue Verbindlichkeit ge
genüber einer Bank oder einem Factor 

entstehen und das bilanzierende Unter
nehmen von seiner ursprünglichen Ver
pflichtung rechtlich entbunden werden, 
kann man kaum mehr von der Erfüllung 
der Merkmale 1. und 2. einer Verbind
lichkeit aus Lieferungen und Leistungen 
ausgehen.22)

Die Ausbuchungsentscheidung hat 
nach Auffassung des IDW auf den ers
ten Blick zwar keinen Einfluss auf die 
Ausweisfrage. Ihr kommt jedoch bei 
der Gesamtbeurteilung der Merkmale 
von Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen indikative Wirkung zu, 
da eine neue Verbindlichkeit, die zum 
Beispiel gegenüber einer Bank oder 
 einem Factor eingegangen wird, gege
benenfalls nicht mehr die Merkmale 1. 
und 2. von Verbindlichkeiten aus Liefe
rungen und Leistungen erfüllen.23) Auch 
in diesem Fall ist, wie im Fall der Nicht
ausbuchung, eine Beurteilung des Aus
weises nach den Regeln des IAS 1 vor
zunehmen. Vor allem das rechtliche 
Erlöschen der Verbindlichkeit ist gemäß 
der Modulverlautbarung bei der Analy
se zu beachten. Sollte die ursprüngliche 
Verbindlichkeit aus Lieferungen und 
Leistungen nicht ausgebucht werden, 
heißt dies im Umkehrschluss daher 
nicht, dass der Ausweis beibehalten 
werden kann.24) Die Ausweisfrage ist 
insofern mit der IFRIC Agendaentschei
dung und der Modulverlautbarung des 
IAS 1 M1 des IDW nicht mehr so stark 
an die Ausbuchungsprüfung gebunden 
wie noch unter IDW RS HFA 48 bezie
hungsweise IDW RS HFA 9.

Welche Bedeutung in der Praxis insbe
sondere der rechtlichen Würdigung von 
vertraglichen Vereinbarungen zukommt 
wird an dem Beispiel von Schuldaner
kenntnissen deutlich. Während ein de
klaratorisches Schuldanerkenntnis die 
bereits bestehende Verpflichtung be
stätigt und nicht zu einer neuen, eigen
ständigen Verpflichtung führt, begrün
det ein abstraktes Schuldanerkenntnis 
im Rahmen einer ReverseFactoring
Transaktion eine neue Verpflichtung, 
die neben die ursprüngliche Verpflich
tung aus Lieferungen und Leistungen 
tritt, wenn auf diesen Anspruch gegen
über dem Kunden nicht verzichtet wird. 
Es existieren in diesem Fall dem Grun
de nach zwei Verbindlichkeiten. 

Im Fall eines deklaratorischen Schuld
anerkenntnisses ist weiterhin eine Ver
bindlichkeit aus Lieferungen und Leis
tungen auszuweisen, da sich der 
Charakter der Verbindlichkeit nicht än
dert. Die im Falle eines  abstrakten 
Schuldanerkenntnisses parallel neu 
entstehende finanzielle Verbindlichkeit 
besteht gegenüber der Bank bezie
hungsweise dem Factor, während die 
ursprüngliche Verbindlichkeit aus Liefe
rungen und Leistungen bestehen 
bleibt. Die Zahlungsverpflichtung aus 
dieser Verbindlichkeit bleibt bis zur 
schuldbefreienden Zahlung der Bank an 
den Lieferanten bestehen. Der Buch
wert dieser ursprünglichen Verbindlich
keit aus Lieferungen und Leistungen, 
der sich aus dem Barwert der ge
schätzten Zahlungsströme gemäß IFRS 
9.B5.4.6 ermittelt, wird demzufolge na
hezu null sein.25) Es verbleibt wertmä
ßig die neue finanzielle Verbindlichkeit 
gegenüber der Bank, die nicht mehr die 
Merkmale 1. und 2. einer Verbindlich
keit aus Lieferungen und Leistungen 
erfüllen dürfte.26) Für die Analyse der 
Unterschiede zwischen deklaratori
schen und abstrakten Schuldanerkennt
nissen ist es ratsam, juristische Fach
expertise zu involvieren.

Nach Auffassung des IFRS IC ist bei der 
Würdigung, ob ein separater Ausweis 
von Verbindlichkeiten, die Gegenstand 
einer ReverseFactoringTransaktion 
sind, erforderlich ist zu beurteilen, ob 
zusätzliche Sicherheiten gestellt wer
den, die ohne die Transaktion nicht ge
stellt worden wären. Zudem ist das 
Ausmaß zu ermitteln, in dem sich die 
Konditionen der Verbindlichkeiten in 
 einer ReverseFactoringTransaktion 
von den Verbindlichkeiten aus Lieferun
gen und Leistungen unterscheiden, die 
nicht Teil der Transaktion sind.27) Sind 
die Modifikationen der Vertragskondi
tionen als substanziell einzustufen, ist 
in der Regel von einer Umgliederung in 
den Bilanzposten „finanzielle Verbind
lichkeiten“ gemäß IAS 1.54 (m) oder 
ein Ausweis als separater Posten ge
mäß IAS 1.55 erforderlich.28)

Mit den folgenden Punkten hat das 
IDW die Indikatoren aus Schritt 3 der 
Analyseschritte des IDW RS HFA 48 in 
die Modulverlautbarung übernommen. 
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Sie sind demnach unter anderem bei 
der Frage einer substanziellen Modifi
kation beziehungsweise eines separa
ten Ausweises oder zumindest eines 
DavonVermerkes zu berücksichtigen:29)

� Einredeverzicht des Kunden – ohne 
funktionierendes internes Kontrollsys
tem, das die Verität der Verbindlich
keit vor Eingehen des Einredever
zichts sicherstellt,

� Verlängerung des Zahlungsziels und 
der Beurteilung, ob das neue Zah
lungsziel bezogen auf den konkreten 
Schuldner oder einer Vergleichsgrup
pe, die an keinem ReverseFactoring
Programm teilnimmt, als üblich zu 
werten ist,

� Vereinbarung von Zinszahlungen zwi
schen den Vertragsparteien,

� Preisänderungen der zugrunde liegen
den Waren oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit einer Reverse
FactoringTransaktion.

Bei einem Einredeverzicht stellt die 
 Modulverlautbarung im Gegensatz zu 
IDW RS HFA 48 klar, dass ein funktio
nierendes internes Kontrollsystem, das 
die Verität des Geschäftes und damit 
die Existenz der Verbindlichkeit vor Ein
gehen des Einredeverzichts sicherstel
len soll, faktisch zur Unerheblichkeit 
desselbigen für die Bilanzierung führen 
kann. Änderungen von Preisen, Verein
barung von Zinszahlungen und die Ver
längerungen von Zahlungszielen können 
substanzielle Modifikationen der ur
sprünglichen Lieferbeziehung darstel
len. Dies gilt insbesondere, falls die Ver
längerung von Zahlungszielen als länger 
denn im Markt und/oder Branchenver
gleich üblich einzuschätzen ist.30) Die 
Einschätzung ist als in hohem Maße er
messensbehaftet einzuschätzen, wes
halb eine enge Abstimmung mit den 
Wirtschaftsprüfern vor Eingehen ent
sprechender Programme zu empfehlen 
ist.

Kapitalflussrechnung

Üblicherweise stellen Unternehmen, 
die eine ReverseFactoringTransaktion 

eingegangen sind, die damit zusam
menhängenden Zahlungsströme ent
weder als Cashflow aus betrieblicher 
oder aus Finanzierungstätigkeit dar. Bei 
der Zuordnungsentscheidung kann 
nach Auffassung des IFRS IC die Beur
teilung der Art der Verbindlichkeit hel
fen.31) Wird die Verbindlichkeit als eine 
Verbindlichkeit aus Lieferungen und 
Leistungen eingeordnet, liegt eine Zu
ordnung der Zahlungsströme zu den 
Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit 
nahe. Ist eine Klassifizierung als Ver
bindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen nicht mehr sachgerecht, 
sondern stellt sie vielmehr einen Teil 
der Finanzierung des Unternehmens 
dar, sind die Zahlungsströme in der 
 Regel den Cashflows aus Finanzie
rungstätigkeit zuzuordnen. 

In seiner Modulverlautbarung betont 
das IDW jedoch, dass in Fällen, bei de
nen eine eindeutige Zuordnung nicht 
möglich ist, im Zweifelsfall ein Ausweis 
als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 
angebrachter sein dürfte.32) Werden für 
Investitions und Finanzierungstransak
tionen keine Zahlungsmittel oder Zah
lungsmitteläquivalente eingesetzt, sind 
sie gemäß IAS 7.43 nicht Bestandteil 
der Kapitalflussrechnung. Kommt es in
nerhalb einer ReverseFactoringTrans
aktion zu einem Mittelzu und einem 
Mittelabfluss, sind die Zahlungsströme 
in der Kapitalflussrechnung darzustel

len. Handelt es sich dagegen um eine 
Finanzverbindlichkeit und die Transak
tion führt zu keinem Mittelab und zu
fluss beim Kunden, da die Zahlung 
durch die Bank oder durch den Factor 
erfolgt, ist bislang unklar, ob eine Brut
todarstellung erfolgen darf. Unter Um
ständen wird diese Darstellung noch als 
zulässig erachtet.33) In der Modulver
lautbarung des IDW wird betont, dass 
bei einer Änderung des Verbindlichkeits
charakters alle relevanten Informa
tionen über die Finanzierungstätigkeit 
gemäß IAS 7.43 offenzulegen sind.34)

Angaben im Anhang

Bislang gibt es noch keine expliziten 
Verweise auf ReverseFactoringTrans
aktionen in den IFRS, allerdings zeigt 
die IFRS IC Agendaentscheidung auf, 
wie zumindest teilweise das Informa
tionsbedürfnis der Abschlussadressa
ten abgedeckt werden kann und muss.35) 
Bislang waren diesbezüglich gemachte 
Angaben nicht hinreichend ausführlich. 
Ermessensentscheidungen, welche die 
im Abschluss ausgewiesenen Beträge 
am wesentlichsten beeinflussen, müs
sen nach IAS 1.122 angegeben werden. 
Dies trifft regelmäßig auch auf die Art 
der Darstellung von Verbindlichkeiten 
innerhalb von ReverseFactoringTrans
aktionen zu, die in der Praxis regel
mäßig einen signifikanten Einfluss auf 
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den Abschluss eines Unternehmens ha
ben können. Insofern sind zusätzliche 
Angaben zu ReverseFactoringTrans
aktionen zu machen, soweit sie rele
vant für das Verständnis des Abschlus
ses sind (vgl. IAS 1.112). 

Das bilanzierende Unternehmen (Kun
de) hat zudem Informationen bereitzu
stellen, die es dem Abschlussadressa
ten ermöglichen, Art und Umfang der 
Risiken zu beurteilen, die aus Finanz
instrumenten resultieren und denen 
das Unternehmen ausgesetzt ist  
(IFRS 7.31). Bei ReverseFactoring
Transak tionen stellt nach Auffassung 
des IDW insbesondere das Liquiditäts
risiko, das zu Schwierigkeiten bei der 
Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten 
führen kann, das relevante Risiko dar. 
Beispielsweise kann es bei einer Kon
zentration von Verbindlichkeiten bei 
 einem Finanzinstitut zu Liquiditäts
schwierigkeiten kommen, wenn der 
Kunde bei einem Teil seiner Verpflich
tungen in Zahlungsschwierigkeiten 
kommt und auf einmal der vollständige 
Betrag aller Verbindlichkeiten bei dem 
Finanzinstitut zurückgeführt werden 
müsste.36) 

Nach IFRS 7.3335 sind Angaben zu Art 
und Weise, wie Risiken – einschließlich 
des Liquiditätsrisikos – entstehen, Zie
le, Methoden und Prozesse zur Risiko
steuerung sowie zusammengefasste 
quantitative Daten über das Liquiditäts
risiko zum Ende der Berichtsperiode zu 
machen. Zudem müssen Informationen 
zu Risikokonzentrationen gemacht 
 werden. Das IASB betont die Notwen
digkeit dieser Angaben in seinem 
 Standardentwurf ED/2021/10 „Supplier 
Finance Arrangements – Proposed 
amendments to IAS 7 and IFRS 7“, in 
dem bei der Darstellung des Liquiditäts
risikomanagements explizit auf Supplier 
Finance Arrangements verwiesen wird.37)

Die Offenlegungsvorschriften zum Liqui
ditätsrisiko in IFRS 7 sind nach Auffas
sung des IASB zwar umfassend genug, 
um eine ausreichende Informationsver
mittlung und Risikoeinschätzung des 
 Abschlussadressaten zu er reichen. Das 
IASB schlug dennoch in dem Standard
entwurf ED/2021/10 die Aufnahme von 
ReverseFactoringTransaktionen als 

 explizites Beispiel für Offenlegungs
vorschriften zum Liquiditätsrisiko vor. 
Neben zusätzlichen Angaben zu nicht
zahlungswirksamen Veränderungen von 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungstä
tigkeiten sollen künftig nach IAS 7 zur 
Erhöhung der Transparenz weitere Punk
te offengelegt werden:

� Bedingungen der jeweiligen Verein
barungen – insbesondere verlängerte 
Zahlungsziele, Sicherheiten und Ga
rantien,

� für jede einzelne Vereinbarung zu Be
ginn und zum Ende der Berichtspe
riode (a) Buchwert der in der Bilanz 
ausgewiesenen finanziellen Verbind
lichkeiten, die Teil der Transaktion 
sind und den/die Posten, in dem/de
nen diese finanziellen Verbindlich
keiten ausgewiesen wird/werden; 
(b) Buchwert der unter dem ersten 
Aufführungspunkt angegebenen fi
nanziellen Verbindlichkeiten, für die 
die Lieferanten bereits Zahlungen 
vom Finanzdienstleister erhalten ha
ben; (c) Bandbreite der Fälligkeitster
mine (zum Beispiel 30 bis 40 Tage 
nach dem Rechnungsdatum) der un
ter dem ersten Aufführungspunkt an
gegebenen finanziellen Verbindlich
keiten und (d) zu Beginn und zum 
Ende der Berichtsperiode die Band
breite der Fälligkeitstermine von Ver
bindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen, die nicht Teil einer Sup
plierFinanceTransaktion sind.38)

Risiken der Umqualifizierung

Die Umqualifizierung der von der Bank/
dem Factor angekauften Forderungen 
in der Bilanz des Forderungsschuldners 
beeinträchtigt nicht nur dessen Positi
on. Auch für den Factor/die Bank kann 
dies zu Nachteilen führen: Dies gilt zu
nächst für den Fall, dass der Forde
rungskäufer das Delkredererisiko des 
Forderungsschuldners auch beim Re
verse Factoring durch eine Warenkre
ditversicherung abgesichert hat, was 
jedoch nur ausnahmsweise der Fall sein 
wird. Diese Absicherung bezieht sich 
auf Forderungen aus Lieferung und 
Leistung, was beim echten Factoring 
regelmäßig der Fall ist; so sichert nach 

der Rechtsprechung des Bundes
gerichtshofs der Eigentumsvorbehalt 
einer im echten Factoring verkauften 
Forderung auch weiterhin einen Waren
kredit.39) Ob dies indes auch dann gilt, 
wenn die angekaufte Forderung aus 
Lieferung und Leistung bilanziell als fi
nanzielle Verbindlichkeit eingeordnet 
wird, könnte zu Diskussionen führen. 

Darüber hinaus kann die Umqualifizie
rung der angekauften Forderungen ei
nen Verstoß des Forderungsschuldners 
gegen mit Geldkreditgebern vereinbar
te „financial covenants“ führen und im 
schlimmsten Fall dessen Zahlungsfähig
keit gefährden – mit entsprechenden 
Folgen für die Erfüllung der vom Factor 
angekauften Forderungen. Finanz
dienstleistungsinstitute werden darüber 
hinaus im Blick haben müssen, dass 
durch die Gestaltung des Reverse Fac
toring die Grenzen der Finanzdienstleis
tung Factoring nicht überschritten wer
den; das Kreditgeschäft (abgesehen 
vom unechten Factoring) fällt nicht hie
runter.

Zivilrechtliche Gestaltung  
der Verträge

Bereits unter den Vorgängerregelungen 
des IDW RS HFA 48 war Obacht bei der 
Vertragsgestaltung geboten:40) So be
gründeten insbesondere abstrakte 
Schuldanerkenntnisse sowie Garantien 
das Risiko, dass in der Schuldnerbilanz 
anstelle von Verbindlichkeiten aus 
 Lieferung und Leistung neue finanzielle 
Verbindlichkeiten auszuweisen waren, 
währenddessen deklaratorische Schuld
anerkenntnisse und Einwendungsver
zichte dieses Risiko verringerten. In der 
Praxis wurden vor allem Einwendungs
verzichte (zugunsten des Factors) und 
längere Zahlungsziele zwischen Forde
rungsschuldner und Forderungsverkäu
fer vor einer ReverseFactoringTrans
aktion vereinbart, um so das Risiko 
einer bilanzschädlichen Novation der zu 
verkaufenden Forderung zu verringern. 

Das Modul M 1 zu IAS 1 verschärft die 
Situation nochmals. Zwar bleibt es da
bei, dass Einwendungsverzichte auch 
künftig das Mittel der Wahl bleiben wer
den, jedoch wird der Factor stärker da
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rauf achten müssen, dass der Kunde 
über ein funktionierendes internes Kon
trollsystem verfügt. Weiterhin unklar 
bleibt, wie der Factor zuverlässig sein 
Risiko absichern kann, wenn der Forde
rungsverkäufer ihm die verkaufte For
derung nicht wirksam überträgt. Der 
Einwendungsverzicht des Kunden wird 
hier zumeist nicht helfen, da er sich auf 
die vom Factor gekaufte Forderung des 
Lieferanten bezieht und in aller Regel 
den Forderungsübergang auf den Fac
tor voraussetzt. 

Rechtliche Konstruktionen, die für den 
Fall des unterbliebenen Forderungs
übergangs etwa die Zahlung des Kauf
preises zugleich als Erfüllung der Ver
bindlichkeit des Kunden deklarieren und 
dem Factor einen diesbezüglichen Auf
wendungsersatzanspruch gegen den 
Kunden verschaffen sollen, erscheinen 
unter aufsichtsrechtlichen Gesichts
punkten problematisch. Zur Lösung der 
Problematik werden häufiger unter die 
aufschiebende Bedingung der Nicht
zahlung der verkauften Forderung bei 
Fälligkeit gestellte Zahlungsansprüche 
des Factors vorgesehen mit dem Ziel, 
diese bilanziell wie Eventualverbindlich
keiten zu behandeln.

Auch Zahlungsziele sollten – mit dem 
Ziel, eine Novation zu vermeiden – wei
terhin zwischen Forderungsverkäufer 
und schuldner außerhalb der Reverse
FactoringTransaktion vereinbart wer
den. Künftig wird jedoch noch stärker 
darauf zu achten sein, dass die länge
ren Zahlungsziele das branchenübliche 
Maß nicht überschreiten. Dies ist nicht 
nur im Lichte der neuen bilanziellen 
 Vorgaben geboten, sondern auch durch 
die Wertungen der §§ 271a Absatz 1, 
308 Nummer 1a Bürgerliches Gesetz
buch (BGB) begründeten Risiken. Ge
mäß § 271a Absatz 1 BGB darf eine 
Zahlungsfrist von über 60 Tagen ab 
Leistungserbringung im Hinblick auf die 
Belange des Gläubigers nicht grob un
billig sein. § 308 Nummer 1a BGB gibt 
vor, dass eine Zahlungszielvereinbarung 
von mehr als 30 Tagen im Zweifel un
angemessen lang ist. 

Beide Regelungen passen an sich nicht 
für ein Produkt, das wie Reverse 
 Factoring auf die Nutzung langer Zah

lungsziele ausgerichtet ist. Ohne teleo
logische Reduktion ihres Anwendungs
bereichs könnten die gesetzlichen 
Wertungen beider Normen jedoch dazu 
führen, dass Reverse Factoring nicht 
mehr möglich wäre. Dies wäre jedoch 
mit dem das deutsche Zivilrecht beherr
schenden Grundsatz der Privatauto
nomie nicht zu vereinbaren. Soweit er
kennbar, gibt es jedoch noch keine 
Rechtsprechung zu dieser Fragestellung. 
Zur Meidung einer „groben Unbilligkeit“ 
(§ 271a Absatz 1 BGB) oder gar unange
messenen Benachteiligung (§ 307 Ab
satz 1 BGB unter Rückgriff auf die Wer
tungen des § 308 Nummer 1a BGB) 
empfiehlt sich der Rückgriff auf bran
chenübliche Zahlungsziele, da die Argu
mentation, ein branchenspezifisches 
Zahlungsziel sei unangemessen lang, 
nur schwer zu begründen sein dürfte. 

Gegen einen Verstoß von § 271a Ab
satz 1, 307 BGB ließe sich ebenfalls an
führen, dass der Forderungsverkäufer 
durch die Mitwirkung des Forderungs
schuldners bessere Konditionen für ein 
Factoring erhält und ihm durch den so
fortigen Liquiditätszufluss keine Nach
teile drohen. Dies gilt insbesondere, so
weit der Forderungsschuldner die mit 
dem Reverse Factoring verbundenen 
Gebühren des Forderungskäufers trägt; 
das allerdings erweist sich auch im 
Lichte des Moduls M1 zu IAS 1 weiter
hin als kritisch.

Klare Abgrenzungen

In der Praxis wird es wohl weiterhin he
rausfordernd sein, eine klare Abgren
zung zu finden, ob eine Verbindlichkeit, 
die Teil einer ReverseFactoringTrans
aktion beziehungsweise einer Supplier
FinanceTransaktion ist, als Verbindlich
keit aus Lieferungen und Leistungen 
oder als Finanzverbindlichkeit aus
zuweisen ist. Die Vorgabe weiterer In
dikatoren für die Klassifizierungs
entscheidung als Hilfestellung für die 
bilanzierenden Unternehmen erscheint 
durchaus zielführend. 

Die IFRS IC Agendaentscheidung und 
die IDW Modulverlautbarung bekräfti
gen über die Ausweisfrage hinaus das 
Bedürfnis nach umfassenderen Anga

Fußnoten
1) Vgl. IFRS IC, 2020, IFRIC Update December 
2020 – Supply Chain Financing Arrangements – 
Reverse Factoring – Agenda Paper 4.
2) Vgl. IASB, 2021, Exposure Draft ED/2021/10 
Supplier Finance Arrangements – Proposed 
amendments to IAS 7 and IFRS 7.
3) IFRS, 2021, Modulverlautbarung: Zweifels
fragen bei der bilanziellen Abbildung von Reverse
FactoringTransaktionen (IDW RS HFA 50 – IAS 
1 M1), S. 1.
4) Vgl. BaFin, Pressemeldung vom 29.11.2021, 
 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffent
lichungen/DE/Pressemitteilung/2021/
pm_211129_BilKo.html
5) Vgl. Deutscher FactoringVerband, Jahresbe
richt 2021, S. 13.
6) Vgl. zum üblichen Vertragsinhalt Krüger 2017, 
ReverseFactoring, in: Handbuch Factoringrecht; 
RedeniusHövermann, Jura 2019, 803; Stumpf/
Clausnitzer, BB 2016, 2311; Munoz, JR 2013, 2; 
Stumpf, BB 2012, 10452.
7) Vgl. Fuchs, WPg, S. 570.
8) Ebd.
9) Vgl. IASB, Exposure Draft ED/2021/10 (Fn. 2), 
BC 4.
10) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 2.
11) Ebd.
12) So auch Geisel/Spieles, BB, S. 493; Fuchs, 
WPg, S. 572.
13) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 2.
14) Ebd., S. 3.
15) Ebd.
16) Vgl. Fuchs, WPg, S. 573.
17) Vgl. IFRS IC (Fn. 1).
18) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 3.
19) Vgl. IAS 1.68 Operating Cycle.
20) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 4.
21) Ebd.
22) Ebd.
23) Ebd.
24) Vgl. Fuchs, WPg, S. 573.
25) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 5.
26) Ebd.
27) Ebd; IFRS IC (Fn. 1).
28) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 5.
29) Ebd., S. 6.
30) Vgl. Fuchs, WPg, S. 574.
31) Vgl. IFRS IC (Fn. 1).
32) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 6.
33) Vgl. KPMG Insights Tz 2.3.75.45; a. A. Geisel/
Spieles, BB, S. 493.
34) Vgl. IDW RS, 2021, HFA 50 – IAS 1M1, S. 6.
35) Vgl. IASB, ED/2021/10 (Fn. 2) i.V.m. IFRS IC 
(Fn. 1), BC 4.
36) Vgl. IDW, 2021, RS HFA 50 – IAS 1M1, S. 7.
37) Vgl. IASB, ED/2021/10 (Fn. 2) IFRS 7 B.11F, 
insbesondere B11F(j).
38) Vgl IASB, ED/2021/10 (Fn. 2): IAS 7.44H(b).
39) Vgl. BGH NJW 2014, 2358, 2359.
40) Vgl. Stumpf FLF 2019, 38; Clausnitzer/Stumpf 
a.a.O.

ben. Das IASB verstärkt mit der Forde
rung nach ausführlicheren Angaben zu 
SCFArrangements diese Tendenz, ohne 
diese näher zu definieren. Das Ziel einer 
erhöhten Transparenz wird jedoch auch 
ohne eindeutige Definition von SCF 
Arrangements aufgrund der erhöhten 
Angabepflichten erreicht werden. Eine 
frühzeitige Einbindung des Wirtschafts
prüfers und die Einbindung  juristischen 
Rates ist für die Würdigung dieser Trans
aktionen sehr zu empfehlen.
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